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IFG@bmi.bund.de 
www.bmi.bund.de 

mit Schreiben vom 3. Januar 2023 beantragen Sie auf Grundlage des Informationsfreiheitsgeset-

zes (IFG) beim Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) Ihnen folgendes zuzusen-

den: 

1.) sämtliche Email-Kommunikation aus 2020 und 2021 mit folgenden Twitter Mitarbeitern und 

Twitter Teams bzgl. FakeNews, Desinformation, Corona Falschinformationen: 

- Jack Dorsey 

- Parag Agrawal 

- Yoel Roth 

- Olinda Hassan 

- Vijaya Gadde 

- Kayvon Beykpour 

- Strategic Response Team-Global Escalation Team (SRT-GET) oder sein deutsches Äquivalent 

Site Integrity Policy-Policy Escalation Support team (SIP-PES) oder sein deutsches Äquivalent 

- Twitter's Site Integrity team oder sein deutsches Äquivalent 

2.) die Anzahl der Treffen und Telecons mit den o.g. Personen und Teams zum Thema Corona Fal-

schinformationen mit Angabe der beteiligten deutschen Verantwortlichen. 

3.) alle internen Strategiepapiere und Präsentationen der Bundesregierung, aus dem BMI, oder aus 

dem BMBF, speziell zum Thema "Umgang mit und Bekämpfung von Corona FakeNews in den sozia-

len Medien." 
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4.) Bitte machen sie explizit eine Angabe ob die Bundesregierung oder das BMI über interne Kanäle 

in die twitter Administration verfügt oder verfügt hat, mittels derer Falschinformationen bspw. zu 

Corona 2020 ff. unterdrückt, gelöscht oder ihre Verfasser gesperrt wurden. 

Nach § 10 Informationsfreiheitsgesetz werden für individuell zurechenbare öffentliche Leistun-

gen nach dem IFG Gebühren nach Maßgabe der Verordnung über die Gebühren und Auslagen 

nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Informationsgebührenverordnung - IFGGebV) vom 

02.01.2006 erhoben. Grundsätzlich gebührenfrei ist die Erteilung einfacher Auskünfte bzw. die 

Ablehnung eines Antrages. Für Anfragen, deren Bearbeitung länger als 30 Minuten dauert, kön-

nen je nach Arbeitsaufwand Gebühren zwischen 15 Euro und 500 Euro erhoben werden. Die tat-

sächliche Höhe der Gebühr errechnet sich aus dem für die Bearbeitung notwendigen Personal-, 

Sach- und Zeitaufwand. 

Voraussichtlich wird für die Bearbeitung Ihres Antrages durch einen Beschäftigten des höheren 

Dienstes (a 60 Euro/Stunde) für Aktenrecherche 6 Stunden, für Sichtung und Prüfung der Unter-

lagen auf Grundlage des IFG 6 Stunden, für die Fertigung eines Auskunftstextes 3 Stunden, für 

die Beteiligung Dritter und die Zusammenstellung der Unterlagen 10 Stunden und für die 

Schwärzung der Unterlagen 8 Stunden benötigt. 

Vorbehaltlich der weiteren Bearbeitung Ihres Antrages ist davon auszugehen, dass die Gebühren 

voraussichtlich über dem Gebührenrahmen von 500 Euro liegen werden. Festgesetzt können 

maximal 500 Euro werden. 

In welcher Höhe Gebühren tatsächlich anfallen werden, vermag ich noch nicht abschließend zu 

beziffern, da ich den Verwaltungsaufwand erst im Rahmen der Bearbeitung Ihres Antrags fest-

stellen kann. Erst im Rahmen der weiteren Bearbeitung wäre dann zu prüfen, ob und in welchem 

Umfang Ihrem Anliegen tatsächlich entsprochen werden kann. Aus diesem Grund bitte ich, diese 

Mitteilung ausdrücklich nicht als Zusage dahingehend zu verstehen, dass Ihnen im weiteren Ver-

lauf des Verfahrens im beantragten Umfang Zugang zu amtlichen Informationen gewährt wird. 

Ich bitte Sie, mir bis zum 28. Februar 2023 mitzuteilen, ob Sie in Ansehung dieser Kosten an Ih-

rem IFG-Antrag festhalten möchten. Sollte ich bis dahin keine Rückmeldung von Ihnen erhalten, 

gehe ich davon aus, dass Sie an Ihrem Antrag nicht mehr festhalten. 

Ich bitte um Ihr Verständnis dafür, dass ich nach § 10 IFG gehalten bin, Gebühren zu erheben. Bis 

zu Ihrer Rückmeldung wird die Bearbeitung Ihres Antrages ausgesetzt. 

Mit freundlichen Grüßen 

uftrag 



Seite 3 von 3 

Hinweis zum Datenschutz 

Bei der Bearbeitung wurden bzw werden von Ihnen personenbezogene Daten verarbeitet. 

Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeitet werden, ist abhängig 

von Ihrem Anliegen und den konkreten Umständen. Weitere Informationen hierzu und über Ihre 

Betroffenenrechte finden Sie unter https://www.bmi.bund.de/DE/service/datenschutz/daten-

schutz node.html auf der Internetseite des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. 


